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Anhang 

zu § 2 Abs.1 

ERKLÄRUNG 
gemäß § 9 des Burgenländischen Grundverkehrsgesetzes 2007, LGBl. Nr. 25 

 

Herr/Frau 
Vor- und Zuname Geburtsdatum 

derzeitiger Wohnsitz 

vertreten durch 
 

Ich erkläre 
O in eigener Sache, 
O als Vertreter der Gesellschaft oder juristischen Person, 
 

Name der Gesellschaft bzw. juristischen Person; Rechtsform      
 Firmenbuchnummer 

Anschrift der Gesellschaft bzw. juristischen Person 
Art der Vertretungsbefugnis (einzeln/kollektiv zeichnungsbe-
fugt) 

 
1. das (die) Baugrundstück(e), den (die) Baugrundstücksanteil(e) 
 

Grundst.-Nr. EZ KG Haus-Nr. Whg.-Nr. 
 
nicht als Freizeitwohnsitz zu nutzen oder nutzen zu lassen, 
 
2. O österreichische(r) Staatsbürger(in) zu sein oder 
 O das Baugrundstück in Ausübung der in § 3 Abs. 1 Bgld. GVG 2007 angeführten Rechte zu 

erwerben, 
 
und bestätige, dass mir die im Burgenländischen Grundverkehrsgesetz 2007 vorgesehenen (auf der Rückseite 
dieser Erklärung abgedruckten) Rechtsfolgen einer dieser Erklärung entgegenstehenden Nutzung bekannt sind. 
 
 
………………………………                                                 …………………….…………………….. 
Ort, Datum                      Unterschrift 
 

Von der Behörde auszufüllen 

Die Abgabe der Erklärung wird gemäß § 9 Abs. 5 Burgenländisches Grundverkehrsgesetz 2007 
bestätigt. 
 
                    Die/der Vorsitzende 
        der Grundverkehrskommission: 
               Die/der Bürgermeister(in): 
 
 
……………………………….                                                …………………….…………………….. 
Ort, Datum 
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§ 15 Burgenländisches Grundverkehrsgesetz 2007 

Die aus einem Genehmigungsbescheid gemäß §§ 4 oder 11 oder aus einer Erklärung gemäß § 9 erwachsenen Pflichten der Rechtserwer-
berin oder des Rechtserwerbers gehen auf die Rechtsnachfolger über. 

 
§ 16 Burgenländisches Grundverkehrsgesetz 2007 

(1)  Solange die nach diesem Gesetz erforderliche Genehmigung oder Erklärung nicht vorliegt, darf das zugrunde liegende Rechtsgeschäft 
nicht durchgeführt werden; insbesondere ist eine grundbücherliche Eintragung des Rechts nicht zulässig. Die Parteien sind jedoch an das 
Rechtsgeschäft gebunden. 

(2)  Mit der Versagung der Genehmigung wird das Rechtsgeschäft rückwirkend unwirksam. Gleiches gilt, wenn die Behörde von einem 
Rechtstitel Kenntnis erlangt und nicht binnen einer Frist von vier Wochen nach Aufforderung durch die Behörde die erforderliche Genehmi-
gung oder die erforderliche Erklärung gemäß § 9 Abs. 3 nachgeholt wird. 
 

§ 17 Burgenländisches Grundverkehrsgesetz 2007 
(1)  Das Eigentum, das Fruchtnießungsrecht, das Recht des Gebrauchs, die Dienstbarkeit der Wohnung, das Baurecht und das Bestand-

recht dürfen im Grundbuch nur eingetragen werden, wenn dem Grundbuchsgesuch beigeschlossen sind: 
1. ein rechtskräftiger Genehmigungsbescheid oder ein Vermerk gemäß § 28 Abs. 4 oder 
2. ein rechtskräftiger Bescheid oder eine Bestätigung gemäß § 5 Abs. 2, § 10 Abs. 2 oder § 12 Abs. 2 oder 
3. eine gemäß § 9 Abs. 5 bestätigte Erklärung. 

(2)  Abs. 1 gilt nicht, wenn 
1. der Verbücherung ein rechtskräftiger Zuschlag, ein rechtskräftiger Beschluss über die Annahme eines Überbots oder ein rechts-

kräftiger Beschluss über die Genehmigung einer Übernahme zugrunde liegt oder 
2. das Gericht mit Sicherheit annehmen kann, dass ein Ausnahmetatbestand gemäß § 5 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder § 12 Abs. 1 vorliegt.  

 
§ 18 Burgenländisches Grundverkehrsgesetz 2007 

(1)  Ist anzunehmen, dass ein grundbücherlich durchgeführter Rechtserwerb der erforderlichen Genehmigung oder Erklärung entbehrt, 
insbesondere weil die Eintragung unter Umgehung der Bestimmungen über die Erforderlichkeit einer Genehmigung oder Erklärung erwirkt 
worden ist oder weil die Erklärung gemäß § 9 unrichtig war, so hat die Grundverkehrsbehörde mit Bescheid ein Verfahren zur Prüfung dieser 
Fragen einzuleiten. Gegen diesen Bescheid ist eine Berufung nicht zulässig. 

(2)  Stellt die Grundverkehrsbehörde mit Bescheid fest, dass für einen im Grundbuch bereits eingetragenen Rechtserwerb die erforderliche 
Genehmigung oder Erklärung nicht vorliegt, so hat die Rechtserwerberin oder der Rechtserwerber innerhalb von vier Wochen nach Rechtskraft 
dieses Bescheids um die grundverkehrsbehördliche Genehmigung anzusuchen oder eine Erklärung nach § 9 abzugeben. 

(3)  Bescheide nach Abs. 1 und 2 sind auf Antrag der Grundverkehrsbehörde im Grundbuch anzumerken. Die Anmerkung hat zur Folge, 
dass eine Entscheidung über die Genehmigung oder über die nachgereichte Erklärung gemäß § 9 auch gegen Personen ihre volle Wirksamkeit 
entfaltet, die erst nach dem Zeitpunkt, in dem der Antrag auf Anmerkung beim Grundbuchsgericht eingelangt ist, bücherliche Rechte erlangt 
haben. 

(4)  Wird einem grundbücherlich durchgeführten Rechtserwerb die Genehmigung nachträglich rechtskräftig versagt, so hat das Grund-
buchsgericht die Eintragung auf Antrag der Grundverkehrsbehörde zu löschen. Die Eintragung ist auch zu löschen, wenn ein Bescheid gemäß 
Abs. 2 vorliegt und nicht innerhalb von vier Wochen ab Rechtskraft des Bescheids um die grundverkehrsbehördliche Genehmigung angesucht 
oder die Erklärung gemäß § 9 abgegeben wird. 

(5)  Wird dem grundbücherlich durchgeführten Rechtserwerb die Genehmigung rechtskräftig erteilt, die zunächst fehlende Erklärung ab-
gegeben oder ein Verfahren nach Abs. 1 eingestellt, so hat die Grundverkehrsbehörde dies dem Grundbuchsgericht mitzuteilen. Dieses hat die 
Anmerkung nach Abs. 3 von Amts wegen zu löschen.  
 

§ 19 Burgenländisches Grundverkehrsgesetz 2007 
(1)  Wird eine Eintragung im Grundbuch nach § 18 Abs. 4 gelöscht und der ihr zugrunde liegende Rechtsvorgang rückabgewickelt, so 

kann die Veräußerin oder der Veräußerer die Löschung solcher inzwischen eingetragener Rechte verlangen, die nicht im guten Glauben an die 
Wirksamkeit jener Eintragung, besonders nach einer Anmerkung nach § 18 Abs. 3, erworben worden sind. 

(2)  Wird ein Rechtsvorgang, der auf Eigentumsübertragung gerichtet ist, durch Versagen der Genehmigung oder durch Ablauf der Frist 
gemäß § 16 Abs. 2 rechtsunwirksam, so kann die Veräußerin oder der Veräußerer die Rückabwicklung der Rechtserwerberin oder dem Recht-
serwerber gegenüber verweigern, sofern er weder wusste noch wissen musste, dass der Rechtsvorgang einer Genehmigung oder einer Erklä-
rung bedurfte, oder dass die Voraussetzungen für die Genehmigung oder die Abgabe der Erklärung nicht vorlagen. Abs. 3 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(3)  Wird die Einverleibung eines Erwerbs nach § 18 Abs. 4 gelöscht und erklärt die Veräußerin oder der Veräußerer, die Rückabwicklung 
zu verweigern, so ist das Grundstück auf Antrag der Veräußerin oder des Veräußerers oder der Rechtserwerberin oder des Rechtserwerbers 
vom Gericht in sinngemäßer Anwendung des § 352 Exekutionsordnung - EO, RGBl. Nr. 79/1869, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 56/2006, zu versteigern. War die Weigerung der Veräußerin oder des Veräußerers nach Abs. 2 berechtigt, so erfolgt die Versteigerung auf 
Rechnung der Rechtserwerberin oder des Rechtserwerbers. 

 
§ 32 Burgenländisches Grundverkehrsgesetz 2007 

(1)  Mit einer Geldstrafe bis zu 36 000 Euro ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, wer 
1. als Verfügungsberechtigte oder Verfügungsberechtigter eine gemäß § 13 Abs. 1 vorgeschriebene Auflage nicht erfüllt oder einhält;  
2. Auskünfte gemäß § 13 Abs. 3 verweigert, ausgenommen in den Fällen des § 33 Abs. 2 VStG; 
3. zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung dieses Gesetzes unwahre oder unvollständige Angaben macht, sofern die Tat nicht 

den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet; 
4. die Bestimmungen dieses Gesetzes auf andere Weise umgeht, hiezu anstiftet oder dabei mitwirkt. 

(2)  Mit einer Geldstrafe bis zu 730 Euro ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, wer eine Erklärung oder einen Antrag 
 nicht in den in den § 9 Abs. 3 und § 28 Abs. 2 angeführten Fristen abgibt oder stellt. 

(3)  In den Fällen des Abs. 1 beginnt eine Verjährung erst mit der Beseitigung des rechtswidrigen Zustands. Im Falle des Abs. 2 beginnt 
die Verjährung mit der Einbringung des Antrags oder der Abgabe der Erklärung. 

(4)  Übertretungen gemäß Abs. 1 sind auch strafbar, wenn sie im Ausland oder in einem anderen Bundesland begangen werden. 
(5)  Der Versuch ist strafbar. 
(6)  Die Strafgelder fließen dem Land Burgenland zu. 
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